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Factoring, also die Abtretung von Forderungen, die ein Unternehmen gegen seine
Kunden hat, an einen Dritten, ist sowohI im deutschen als auch im norwegischen
Wirtschaftsleben üblich. Die Gründe für Factoring sind vielfättig.

Zum einen kann das Unternehmen daran interessiert sein, den Kaufpreis für
die an seine Kunden verkauften Waren sofort zu erhatten, ohne auf eventuetle
Zahlungsfristen oder Zahtungsverzögerungen Rücksicht nehmen zu müssen.
Weiterhin kann das Unternehmen auch daran lnteresse haben, sich gegen
das Risiko, dass seine Kunden insotvent werden oder aus anderen Gründen
den Kaufpreis nicht zahlen können, abzusichern. In diesen FäLlen wird das
Unternehmen die Forderungen gegen seine Kunden an elne Bank oder einen
anderen Dritten verkaufen/abtreten und von dem Dritten sofort die hierfür
vereinbarte Gegenleistung(Factoringkaufpreis) erhalten (echtes Factoring).
Allerdings wird die Gegenleistung des Dritten (2.8. EUR 900) regetmäßig
geringer als die Kaufpreisforderungen des Unternehmens gegen seine Kunden
(z B EUR 1 000)sein DerUnterschiedsbetrag(2.8. EUR 100) istder Preis,
durch den sich das Unternehmen vom Drltten Liquidität und Sicherunggegen
einen ZahtungsausfatI seiner Kunden erkauft, da der Dritte das Risiko des
Zahlungsausfalls übernimmt.

Zum anderen kann das Unternehmen die Kaufpreisforderungen gegen
seine Kunden im Rahmen eines Darlehensverhältnisses an einen Dritten,
beispielsweise an seine Bank, abtreten (unechtes Factoring) Das Risiko des
Zahtungsausfalls der Kunden bleibt dabei in der RegeI beim Unternehmen.

ln aLlen diesen Fätlen ist es aus wirtschaftlichen Gründen notwendig
sicherzustelten, dass die Kunden den Kaufpreis nicht an das Unternehmen,
sondern an den Dritten zahten. Würden die Kunden den Kaufpreis nämtich - mit
befreienderWirkung - an das Unternehmen zahlen, könnte der Dritte von den
Kunden nicht eine erneute Zahtung des Kaufpreises verLangen. Stattdessen
músste der Dritte den Kaufpreis von dem Unternehmen heraus verlangen und
wäre dem Risiko ausgesetzt, dass das Unternehmen sich dagegen sperrt. Die
Kunden sollen also an den Dritten zahLen.

Das deutsche Rechtvertangt hierzu grundsätzlich, dass den Kunden die
Abtretung der Forderungen durch das Unternehmen angezeigt wird. Denn nur
dann, wenn den Kunden die Abtretungangezeigtworden istund sie damitvon
der Abtretung Kenntnis haben, sind sie zurZahtung an den Drltten verpflichtet.
Außerdem können sie im Falle der Kenntnis von derAbtretung mit befreiender
Wirkung nur noch an den Dritten zahlen. Wenn die Kunden den Kaufpreis also
trotz Kenntnis von der Abtretung an das Unternehmen zahlen, würde diese
Zahlung sie nicht von der Kaufpreiszahlungsverpflichtung befreien, so dass sie
den Kaufpreis erneut, nämlich dann an den Dritten, zahlen mûssten. lm Falle der
Kenntnis von der Abtretung werden die Kunden daher aus eigenem lnteresse den
Kaufpreis unmittelbar an den Dritten zahlen. Entscheidend ist stets, dass den
Kunden die Abtretung der Forderungen aktiv angezeigt werden muss. Weiterhin
ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass weder der Factoringvertrag, in
dem die Abtretung der Forderungen vereinbart ist, noch die Abtretung aLs solche
in Deutschland in einem öffentlichen Register eingetragen werden können.

Auch in Norwegen wird die Abtretung der Forderungen den Kunden in der Reget
angezeigt. Allerdings ist es im norwegischen Recht gleichgüttig, ob die Anzeige
durch das Unternehmen oder den Dritten vorgenommen wird. Darliber hinaus
kann der Factoringvertrag auch in das norwegische Registerfür bewegliche
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Sachen (Løsøreregister) eingetragen werden. Durch die Eintragung des Vertrags
in dieses Register wird der Dritte zunächstgegen dle erneute Abtretung der
Forderungen durch das Unternehmen an andere Personen geschützt. Des
Weiteren kann die Eintragung eine Kenntnis der Kunden von derAbtretung der
Forderungen begründen, so dass die Kunden direkt an den Dritten zahlen werden.
Allerdings ist stets im Einzelfall zu prüfen, ob die Eintragung eine solche Kenntnis
begründet. Wenn es sich beispielsweise bei den Kunden um Verbraucher handett,
wird eine Eintragunggrundsätzlich keine Kenntnis der Verbraucher von der
Abtretung der Forderungen durch das Unternehmen an den Dritten begründen
können. Man wird nämtich bei Verbrauchern keine Pflicht zu Prüfung des
Reglsters flir bewegliche Sachen annehmen können. Aus der Sicht des Dritten ist
daher in der RegeI zu empfehlen, neben der Eintragung des Factoringvertrags im
Registerfür bewegliche Sachen auch eine Anzeige derAbtretung gegenüber den
Kunden zu bewirken.

Bóde i Norge og Tgsklond er foctoringvonhg.Vedfoctoring overdror en
næringsdrivende fordringene motsine kunder til enbonkeller en onnen
tr e dje port. H e nsikten b ak f octo ri ng kon vorier e. D et kon eksemp elvis tenke s
ot den næríngsdrivende ønsker â unngôbetolingsmislighold og ondre
betolingsproblemer hos sínekunder. I etslikttilfellekon den næringsdrivende
overdro kundefordringene tíl tredjeport ved solg av fordringer mot vederlog
(ektefoctoring).Tredjeportenvil do inndrîvefordringene pô egen risiko.Videre
kon dettenkes otfordringene overdrostil entredjeport iforbindelse med et
Iðneforhold mellom den næringsdrivende ogtredjeporten(uektefoctoring). I et
slikttilfellehar imidlertîd den nærrngsdrivende som regel risikoenforbetolínger
som uteblir f ro kundens side.

I olle tilfeller er detviktig ot kundene kun betoler til tredjeporten.
Motsetningsvis, dersom kundene - med befriende virkning - betoler til den
næringsdrivende, vil det medføre ottredjeporten mô kreve disse beløpene fro
dennæringsdrivende.TredjeportenvÌl døha ris¡koenfor ot dennæringsdrívende
ikkevíl ellerkon oppfglle.Kundene skol ov den grunn betqle de utestöende

f o r d ri n ge ne til tr e dj e p o rte n.

Etter tgsk r ett er kundene f orpliktet t¡l ô betole de utestôende fordringer
til tredjeporten dersom den nænngsdrivende har varslet kundene om

fordringsoverdrogelsen. I tillegg kan kundene etter vorslingen kun foreto
betolrng med befriende virkning til tredjepørten. Etter vorslingen hor kundene
derfor en egeninteressei ðbetaletiltredjeporten. Det hor oltsô ovgjØrende
betgdning ot kundene blír vorslet om fordringsoverdrogelsen. Dette særlig pA
bokgrunn ov ot f ordingsoverdrogelsen eller selve foctoringovtolen íkke kon
tînglgses iTgskland.

Etter norskrettvorsleskundene som regel ogsð om overdrogelsen ov

fordringene.Vorseletkon imidlertid gis bôde av den næringsdrivende og
tredjeporten.Videre kanføctoringovtolentinglgses pð det næringsdrivendes
blod i Løsøreregisteret. Med dette för ovtolen rettsvern til fordel for
tredjeporten overfor den næringsdrivendes kreditorer.Tinglgsningmedfører
imidlertidikke outomotisk otku ndene erforplîktettil ûbetole de utestöende
fordringene til tredjemonn. Eksempelvis kon en forbruker som regel ikke onses
ô være forpliktettil ó betole til tredjemonnen pã grunn av foctoringovtolens
tinglgsning.Frotredjeportens stôsted onbefoles det derfor ðvorsle kundene om

f o r dr ings ov e r dr o ge ls e n, s elv o m f octo r i n g ovtal e n o g s ô ti n glgs e s.
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